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Glossar

Einige der hier verwendeten Begriffe haben unterschiedliche Bedeutungen oder mögen 
nicht intuitiv verständlich sein. Daher sei auf die Begriffsverwendung im Rahmen dieser 
Arbeit hingewiesen.

Institution Der Begriff der „Institution“ wird mit Douglass C. North als „Regel mensch-
lichen Verhaltens“ verstanden. Im Rahmen eines weiten Institutionenverständnisses 
werden hierunter sowohl formelle Institutionen als auch informelle Institutionen (im 
Sinne sozialer Regelmäßigkeiten) verstanden. Näher zum Begriff in Kapitel 3 I.

normakzessorisch Als „normakzessorisch“ werden (ungeschriebene) „Regeln“ be-
zeichnet, die im Zuge der Konkretisierung einer Rechtsvorschrift gebildet werden, 
etwa bei der Auslegung eines Tatbestandsmerkmals.

normativ* wertend
normtranszendent Als „normtranszendent“ werden rechtsdogmatische (siehe unten) 

Regeln bezeichnet, da diese von einer konkreten Rechtsvorschrift unabhängig gelten, 
beispielsweise der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.

Pfadabhängigkeit Der Begriff der Pfadabhängigkeit wird sowohl in der juristischen 
wie auch in der nachbarwissenschaftlichen Literatur uneinheitlich verwendet. Im 
Rahmen dieser Arbeit werden als „pfadabhängig“ Prozesse bezeichnet, deren Ver-
lauf durch positive Rückkopplungen geprägt ist. Der Begriff der „Pfadabhängigkeit“ 
wird im Sinne eines analytischen Konzepts gebraucht, welches (institutionelle) Ent-
wicklungsverläufe mittels eines solchen Prozessmodells erklärt. Näher zum hiesigen 
Arbeits konzept der Pfadabhängigkeit in Kapitel 7.

positiv* werturteilsfrei, beschreibend bzw. erklärend
positive Rückkopplung Mechanismen, die bewirken, dass die Entwicklung eines Pro-

zesses in eine bestimmte Richtung dessen weitere Entwicklung bestärkt. Hierdurch 
geprägte Prozesse entwickeln eine selbstverstärkende Dynamik. Siehe näher in Ka-
pitel 2 I. 2. a).

Prozess eine zeitlich gerichtete Entwicklung
Rechtsdogmatik Als Rechtsdogmatik werden sowohl eine juristische/rechtswissen-

schaftliche Arbeitsweise als auch die Produkte solch dogmatischen Arbeitens be-
zeichnet. Im Rahmen dieser Arbeit meint „Rechtsdogmatik“ normtranszendente (siehe 
oben) Rechtsregeln, die im Zuge einer systematisierenden Durchdringung des Rechts 
gebildet werden. Beispielhaft genannt seien der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz oder 
die Ermessensfehlerlehre. Näher zum Begriff in Kapitel 11 I.

* Soweit auf wissenschaftliche Erkenntnisse oder Erkenntnisinteressen bezogen.





Einleitung

Wie entsteht eigentlich eine „herrschende Rechtsprechung“? Warum werden in 
der rechtlichen Praxis auch solche „rechtsdogmatischen“ Regeln allgemein aner-
kannt und befolgt, die in keinem Gesetz explizit geschrieben stehen? Wie ent-
wickelt sich eine herrschende Rechtsprechung über die Zeit? Und warum haben 
einmal etablierte dogmatische Figuren oftmals auch dann noch Bestand, wenn 
sich die rechtlichen und sozialen Kontexte, in denen sie ursprünglich entstanden 
sind, grundlegend verändert haben?

Für die Rechtswissenschaft sind solche Phänomene des Rechts etwas Alltäg-
liches. Sie beschreibt Rechtsprechungsverläufe und zeichnet die Entwicklung 
dogmatischer Figuren nach. Sie bewertet die in der Rechtspraxis gefundenen 
Lösungen und macht Vorschläge zu deren Weiterentwicklung. Defizite bestehen 
jedoch dahingehend, solche Phänomene auch theoretisch fundiert zu erklären. 
Die Frage, nach welchen Mechanismen sich Rechtsprechung und Rechtsdogma-
tik tatsächlich entwickeln, kann sie nur unzureichend beantworten.

Um solche Fragen zu beantworten, ist die Rechtswissenschaft – so die hie-
sige Meinung – auf Erkläransätze anderer Disziplinen angewiesen. Da sie selbst 
über keine gefestigte positive (d. h. erklärende) Theorie verfügt, muss sie den 
Anschluss an ihre Nachbarwissenschaften suchen, um ein besseres Verständnis 
ihres eigenen Erkenntnisgegenstandes zu erlangen.

Mit Blick auf die genannten (und andere) Phänomene bietet das Konzept 
der „Pfadabhängigkeit“ einen möglichen Ansatz. Anekdotische Bekanntheit er-
langte das in den Gesellschaftswissenschaften verbreitete Konzept als Begrün-
dung dafür, warum wir heute noch ein vor mehr als 100 Jahren entwickeltes 
Tastaturlayout („QWERTY“) verwenden, obwohl es vermutlich ergonomisch 
sinnvollere Lösungen gäbe. In einem allgemeineren Sinne dient Pfadabhängig-
keit der Erklärung institutioneller Entwicklung und insbesondere institutioneller 
Stabilität als Folge positiver Rückkopplungen im Entwicklungsprozess. Ist ein 
solches Konzept auch für die Rechtswissenschaft erkenntnisversprechend? Ob 
und wie kann es gewinnbringend rezipiert werden? Diesen Fragestellungen geht 
die vorliegende Arbeit nach.

Sie ist insoweit eingebettet in Debatten über das Für und Wider sowie die 
Bedingungen interdisziplinären Arbeitens in der Rechtswissenschaft. Die dabei 
aufgeworfenen Fragen, die den Rahmen für das weitere Forschungsprogramm 



bilden, sind daher auch der Ausgangspunkt dieser Untersuchung. Am Ende der 
Arbeit wird auf sie zurückzukommen sein.

2 Einleitung



Kapitel 1

Interdisziplinarität und die Rezeption fremder Theorie

Wie die Rechtswissenschaft über Interdisziplinarität diskutiert | Rechts-
erkenntnis und Rechtsverständnis | Wie und wozu nachbarwissenschaftliche 
Begriffe, Konzepte und Theorien rezipiert werden können | Zum Anliegen der 
Arbeit und dem Gang der weiteren Untersuchung

Die vorliegende Arbeit ist inspiriert durch andauernde Debatten über die Er-
kenntnisziele und -methoden rechtswissenschaftlichen Arbeitens, im Rahmen 
derer auch die Berechtigung und Bedingungen einer verstärkt interdisziplinä-
ren Ausrichtung diskutiert werden (sogleich I.). Eine hierbei immer wieder auf-
geworfene Frage ist, ob und wie nachbarwissenschaftliche Begriffe, Theorien, 
Konzepte und Modelle für die Rechtswissenschaft gewinnbringend rezipiert 
werden können (II.). Dem soll hier anhand des in den Gesellschaftswissenschaf-
ten wirkmächtigen Pfadabhängigkeitskonzepts nachgegangen werden. Konkret 
geht es darum, in welcher Form das Konzept in der Rechtswissenschaft rezipiert 
werden kann, welche Erkenntnispotenziale dies verspricht und ob es zu einem 
besseren Verständnis rechtlicher Entwicklungen beitragen kann (III.).

I. Interdisziplinaritätsdiskurs(e) in der Rechtswissenschaft

Auch ohne ihr eine „Krise“ zu attestieren,1 lässt sich verzeichnen, dass die 
deutsche Rechtswissenschaft derzeit eine Phase der Selbstreflexion durchlebt. 
Jedenfalls wird dies durch zahlreiche entsprechende Veröffentlichungen nahe-
gelegt.2 Im Zuge dessen werden das Selbstverständnis einer traditionell norma-

1 Die aktuelle Selbstreflexion als Ausdruck einer Krise deutend Hilgendorf/Schulze-Fielitz, 
in: Hilgendorf/Schulze-Fielitz (Hrsg.), Selbstreflexion, 22021, S. 1, 1 ff.; von der „Rechtswis-
senschaft zwischen Grundlagenkrise und Selbstbeschauung“ schreibt auch Senn, in: Kirste 
(Hrsg.), Interdisziplinarität, 2016, S. 153 ff.; von einer „Phase fortschreitender Irritation“ 
spricht Volkmann, in: Wagner u. a. (Hrsg.), Pfadabhängigkeit, 2016, S. 27, 31.

2 Lediglich als Auswahl seien genannt: Schuhr, Rechtsdogmatik, 2006; Engel (Hrsg.), 
Proprium, 2007; Hoffmann-Riem, JZ 62 (2007), S. 645 ff.; Jestaedt/Lepsius (Hrsg.), Rechts-
wissenschaftstheorie, 2008; Kiesow, JZ 65 (2010), S. 585 ff.; Petersen, Der Staat 49 (2010), 
S. 435 ff.; v. Bogdandy, JZ 66 (2011), S. 1 ff.; Jestaedt, JZ 69 (2014), S. 1 ff.; Klatt, Der Staat 
54 (2015), S. 469 ff.; Lindner, JZ 71 (2016), S. 697 ff.; Bumke, Rechtsdogmatik, 2017; Rehberg 



tiven Disziplin, ihre Erkenntnisinteressen und ihre Methoden kritisch reflektiert. 
Ein Novum ist dies nicht; schließlich ist die Geschichte der deutschen Rechts-
wissenschaft geprägt durch sich wandelnde Erkenntnisziele und diese beglei-
tende Methodenstreitigkeiten.3 In solchen Phasen der Selbstreflexion wird für 
gewöhnlich auch das Verhältnis der eigenen Disziplin zu ihren Nachbarwissen-
schaften ausgelotet. So werden – getrieben auch durch wissenschaftspolitische 
Initiativen4 – im Zuge der aktuellen Reformdebatten (abermals5) die Potenziale 
und Grenzen einer verstärkt interdisziplinären Ausrichtung der Rechtswissen-
schaft diskutiert.6

(Hrsg.), Erkenntniswert von Rechtswissenschaft, 2018; Kuntz, AcP 219 (2019), S. 254 ff.; Hil-
gendorf/Schulze-Fielitz (Hrsg.), Selbstreflexion, 22021 [2015]. Speziell für die Wissenschaft 
vom öffentlichen Recht Möllers, VerwArch 90 (1999), S. 187 ff.; Berg u. a. (Hrsg.), Die Wis-
senschaft vom Verwaltungsrecht, 1999; Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Methoden, 
2004; Schulze-Fielitz (Hrsg.), Staatsrechtslehre als Wissenschaft, 2007; Funke/Lüdemann 
(Hrsg.), Wissenschaftstheorie, 2009; Lepsius, I·CON 12 (2014), S. 692 ff.; Burgi u. a. (Hrsg.), 
Zur Lage der Verwaltungsrechtswissenschaft, 2017 sowie die Literatur zur „Neuen Verwal-
tungsrechtswissenschaft“ (siehe unten Fn. 24).

3 Zum Wandel der deutschen Rechtswissenschaft von einer Rechtsfindungs-Wissenschaft 
zu einer Rechtsanwendungs- und Reflexionswissenschaft Kiesow, JZ 65 (2010), S. 585 ff. Zu 
vergangenen Methodenstreitigkeiten Voßkuhle, in: Bauer u. a. (Hrsg.), Umwelt, Wirtschaft und 
Recht, 2002, S. 171, 173 ff.

4 So forderte zuletzt auch der Wissenschaftsrat, Perspektiven der Rechtswissenschaft, 2012, 
insb. Teile B.I und B.II. ein stärkeres interdisziplinäres Engagement der deutschen Rechts-
wissenschaft; Reaktionen hierauf unter anderem in JZ 4/2013.

5 Der Begriff der „Interdisziplinarität“ ist zwar modern, die diskutierten Fragen sind es 
indes nicht. Rufe nach empirischer Rechtsforschung gab es etwa schon im Zuge des all-
gemeinen Wissenschaftspositivismus, siehe z. B. Nussbaum, Rechtstatsachenforschung, 1914. 
In den 1970ern wurde dann das Verhältnis speziell zu den Sozialwissenschaften intensiv dis-
kutiert; siehe die „Rückschau“ von Grimm, in: Kirste (Hrsg.), Interdisziplinarität, 2016, S. 21, 
21 ff. sowie Hoffmann-Riem, JZ 62 (2007), S. 645, 645 ff., beides Protagonisten der damaligen 
Debatte.

6 Siehe (nur exemplarisch und ohne Zuschreibung eines bestimmten Standpunktes) etwa 
Hilgendorf, JZ 65 (2010), S. 913 ff.; Huster, ZfRS 35 (2015), S. 143 ff.; Kirste (Hrsg.), Inter-
disziplinarität, 2016; Gutmann, in: Hilgendorf/Schulze-Fielitz (Hrsg.), Selbstreflexion, 22021, 
S. 93 ff.; Saliger, ebd. S. 119 ff.; aus dem öffentlich-rechtlichen Schrifttum Möllers, VerwArch 
93 (2002), S. 22 ff.; Lepsius, JZ 60 (2005), S. 1 ff.; Lüdemann, in: Funke/Lüdemann (Hrsg.), 
Wissenschaftstheorie, 2009, S. 119 ff.; Kaiser, DVBl 129 (2014), S. 1102 ff.; Röhl, VVDStRL 74, 
2015, S. 7 ff.; v. Arnauld, ebd. S. 39 ff.; Burgi, in: Burgi u. a. (Hrsg.), Zur Lage der Verwaltungs-
rechtswissenschaft, 2017, S. 33 ff. Zum Stand interdisziplinärer Rechtsforschung im deutsch-
sprachigen Raum Rosenstock/Singelnstein/Boulanger, in: Boulanger/Rosenstock/Singelnstein 
(Hrsg.), Interdisziplinäre Rechtsforschung, 2019, S. 3, 3 ff.

4 Kapitel 1: Interdisziplinarität und die Rezeption fremder Theorie



1. Kontext: Interdisziplinarität und die Frage der eigenen 
disziplinären Identität

Debatten um Interdisziplinarität (in) der Rechtswissenschaft sind vielschich-
tig. Dies liegt zum einen daran, dass der Begriff im rechtswissenschaftlichen 
Schrifttum keinen allgemein konsentierten Bedeutungsgehalt hat.7 Zum anderen 
liegt vielen Debatten um die Berechtigung und Bedingungen interdisziplinärer 
Rechtsforschung die bis heute nicht abschließend geklärte Frage nach der eige-
nen disziplinären Identität zugrunde. Welches das identitätsstiftende „Proprium“ 
der Rechtswissenschaft ist – und ob die Suche danach aus theoretischer Perspek-
tive überhaupt gewinnbringend ist8 – kann und soll hier nicht geklärt werden. 
Um das Anliegen der Arbeit sowie die späteren Ergebnisse insoweit einordnen 
zu können, scheint jedoch eine zumindest grobe Skizzierung mit dem Ziel einer 
kurzen Standortbestimmung erforderlich.

Begreift man Rechtswissenschaft etwa als ein Bündel mehrerer, durch einen 
gemeinsamen Erkenntnisgegenstand (als Materialobjekt) verbundene, Rechts-
Wissenschaften,9 ist sie schon genuin multidisziplinär. Ein solches Verständ-
nis begegnet indes dem Vorbehalt, dass über ein derartiges Erkenntnisobjekt 
„Recht“ – über die Einsicht hinaus, dass es eine besondere Form der Norm sei – 
keine Einigkeit herrscht.10 Dass ein solcher gemeinsamer Erkenntnisgegenstand 
daher nur auf einer hohen Abstraktionsebene bestehen kann, mindert jedenfalls 
die Integrationskraft eines solchen Ansatzes.11

Stattdessen wird oftmals auf eine bestimmte Erkenntnismethode oder auf 
eine dieser Methode verschriebene Kerndisziplin, deren Ziel die (anwendungs-
orientierte) Erkenntnis, Systematisierung und Fortschreibung des Rechts ist, re-
kurriert. Bezeichnet wird diese als „juristische Methode“, „Jurisprudenz“ oder 

 7 Das Begriffsverständnis ist häufig ein weiteres als in der allgemeinen wissenschaftstheo-
retischen Diskussion und umfasst insb. auch den bloßen Rückgriff auf nachbarwissenschaft-
liches Wissen. Nach herkömmlichem Verständnis handelt es sich dabei jedoch noch nicht um 
„Interdisziplinarität“, vgl. Kirste, in: Kirste (Hrsg.), Interdisziplinarität, 2016, S. 35, 68. Siehe 
zum Begriff sowie der Abgrenzung zu intra-, trans-, multi- und pluridisziplinärem Arbeiten 
ebd. S. 55 ff.

 8 Dies bezweifelt etwa Kuntz, AcP 219 (2019), S. 254, 259, 297 f.
 9 In diese Richtung etwa Waldhoff, in: Kirchhof/Magen/Schneider (Hrsg.), Was weiß 

Dogmatik?, 2012, S. 17, 30; ähnlich mehrere rechtswissenschaftliche (Sub-)Disziplinen dif-
ferenzierend auch Jestaedt, in: Jestaedt/Lepsius (Hrsg.), Rechtswissenschaftstheorie, 2008, 
S. 185, 195 f.

10 Vgl. Kuntz, AcP 219 (2019), S. 254, 264 f. Zur Schwierigkeit der Rechtswissenschaft, 
ihren eigenen Erkenntnisgegenstand zu definieren siehe Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 
32008, S. 17 f. Die Suche nach einem identitätsstiftenden Erkenntnisgegenstand begegnet dabei 
nicht allein definitorischen Problemen, sondern auch erkenntnistheoretischen, da dieser je nach 
methodischem Zugang als Formalobjekt unterschiedlich rekonstruiert wird, vgl. Kirste, in: 
Kirste (Hrsg.), Interdisziplinarität, 2016, S. 35, 43.

11 Vgl. Kuntz, AcP 219 (2019), S. 254, 268.
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meist „Rechtsdogmatik“. Das dogmatische Arbeiten entfaltete gerade in histori-
scher Perspektive eine hohe Integrationskraft12 und wird auch heute noch als 
identitätsstiftender Faktor der deutschen Rechtswissenschaft gesehen.13 Aus-
gehend davon lässt sich zum einen fragen, ob es sich bei Disziplinen wie der 
Rechtssoziologie oder -geschichte ebenfalls um „Rechtswissenschaft“ handelt14 
oder um Subdisziplinen jener benachbarten Wissenschaften.15 Vor allem aber 
wirft dies die Frage auf, ob eine methodisch plurale Rechtswissenschaft durch 
eine Verwertbarkeit der Erkenntnisse im Rahmen rechtsdogmatischer Frage-
stellungen an eine solche normative Kerndisziplin rückgebunden sein sollte.16 
Bejaht man dies, hängt die Berechtigung interdisziplinärer Rechtsforschung als 
„Rechtswissenschaft“ maßgeblich davon ab, inwieweit sich mit nachbarwissen-
schaftlichen Methoden erlangte Erkenntnisse auf den Inhalt, die Auslegung und 
Anwendung des Rechts auswirken (dürfen). Damit ist insbesondere auch die 
Rolle „außerrechtlicher“ Tatsachen für die Rechtserkenntnis angesprochen und 
mithin eine Methodenfrage, welche die deutsche Rechtswissenschaft bereits län-
ger begleitet.17 Nachdem die Historische Rechtsschule noch auf einen „Volks-

12 Ein methodisches Dogmatikverständnis entstand Mitte des 19. Jh., Bumke, Rechtsdogma-
tik, 2017, S. 16. Trotz inhaltlicher Divergenzen (etwa zwischen Germanisten und Romanisten) 
einte die (Selbst-)Beschreibung als dogmatische Disziplin die deutsche Rechtswissenschaft, 
auch als sich im Zuge der großen Kodifikationen der Bezugspunkt der Rechtsdogmatik ver-
schob, vgl. ebd. S. 23 f. Zum (missverständlichen) Bedeutungspluralismus der „Rechtsdogma-
tik“ siehe unten Kapitel 11 I.

13 Vom „Markenkern“ spricht Jestaedt, JZ 69 (2014), S. 1, 4; ähnlich v. Arnauld, VVDStRL 
74, 2015, S. 39, 45 f. („Gravitationszentrum“ der Disziplin); Schoch, in: Schulze-Fielitz (Hrsg.), 
Staatsrechtslehre als Wissenschaft, 2007, S. 177, 209 („Herzstück“); vgl. auch Kirste, in: Kirste 
(Hrsg.), Interdisziplinarität, 2016, S. 35, 73 mit der Unterscheidung von Zentrum (Rechtsdog-
matik) und Peripherie (interdisziplinäre Grundlagenforschung). Nicht immer ist klar, inwie-
weit es sich bei solchen bildhaften Ausdrücken um Seins- oder eher um Sollens-Beschreibun-
gen handelt. Jedenfalls aber stellt die Dogmatik wohl den (rein tatsächlichen) Schwerpunkt 
rechtswissenschaftlicher Tätigkeit dar, Waldhoff, in: Kirchhof/Magen/Schneider (Hrsg.), Was 
weiß Dogmatik?, 2012, S. 17, 30. Vor einer Überbetonung der Dogmatik warnt hingegen Lep-
sius, ebd. S. 39, 48. Kritisch zu methodenbezogenen Ansätzen der Bestimmung eines rechts-
wissenschaftlichen „Propriums“ Kuntz, AcP 219 (2019), S. 254, 259 ff.

14 So etwa Kirste, in: Kirste (Hrsg.), Interdisziplinarität, 2016, S. 35, 39 ff.; für die Rechts-
soziologie Kocher, RW 2017, S. 153 ff.; vgl. auch Röhl, VVDStRL 74, 2015, S. 7, 28.

15 Für die Rechtsphilosophie etwa Kaufmann, in: Hassemer/Neumann/Saliger (Hrsg.), 
Rechtsphilosophie, 92016, S. 1, 1; offengelassen von Grimm, in: Kirste (Hrsg.), Interdiszipli-
narität, 2016, S. 21, 23.

16 So betreiben etwa nach Kirste, in: Kirste (Hrsg.), Interdisziplinarität, 2016, S. 35, 72 die 
Grundlagenfächer Interdisziplinarität lediglich als „Transformation fremden Wissens unter 
den leitenden Erkenntnisinteressen der [dogmatischen] Rechtswissenschaft“. Laut Treiber, 
KJ 40 (2007), S. 328, 339 f. zeigt die Rechtswissenschaft gerade aufgrund dieser internen Ab-
hängigkeit ein einseitiges und selektives Rezeptionsverhalten.

17 Nach Voßkuhle, in: Bauer u. a. (Hrsg.), Umwelt, Wirtschaft und Recht, 2002, S. 171, 175 
lag die Frage nach der Bedeutung „außerrechtlicher“ Erkenntnisse zumindest implizit allen 
innerhalb der letzten 100 Jahre geführten großen Methodenstreitigkeiten im öffentlichen Recht 
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geist“ rekurriert hatte, bewirkte der Gesetzespositivismus zunächst eine gewisse 
methodische Isolierung des Rechts gegenüber „außerrechtlichen“ Tatsachen.18 
Eine Öffnung erfuhr die juristische Methode indes noch im 19. Jahrhundert unter 
dem Paradigma des „Zwecks“.19 Zweckerwägungen erfordern einen Rückgriff 
auf außerrechtliches Wissen insbesondere dann, wenn sie mit einer Rechtsfol-
genbewertung verbunden werden. Obwohl solche in der (gerichtlichen) Pra-
xis üblich sind,20 wird ihre Zulässigkeit in der Wissenschaft nach wie vor dis-
kutiert21 – wohl auch, weil hiermit die Anerkenntnis einhergeht, im Kernbereich 
rechtswissenschaftlicher Tätigkeit auf Wissen angewiesen zu sein, welches au-
ßerhalb der eigenen Erkenntniskompetenz liegt.22

Die leitende Fragestellung einer solchen juristischen Methode oder Kerndis-
ziplin ist dabei nach wie vor die nach dem Inhalt und der Geltung des Rechts. 
Eine nochmals andere Dimension bekommt die Frage nach Interdisziplinarität, 
wenn man die Erkenntnisinteressen der Rechtswissenschaft insgesamt weiter 
fasst.23 Gerade im öffentlichen Recht ist die Forderung nach einer stärker inter-
disziplinären Ausrichtung eng verbunden mit einem Reformansatz, der nicht nur 
die Methoden, sondern auch die Erkenntnisinteressen selbst betrifft. Seit Ende 
des 20. Jahrhunderts mehren sich dort (freilich nicht unwidersprochene) Rufe, 

zugrunde. Auch heute stellt sie einen Schwerpunk der Interdisziplinaritätsdiskussion dar, siehe 
zuletzt etwa die Referate von Röhl, VVDStRL 74, 2015, S. 7 ff. und v. Arnauld, ebd. S. 39 ff.

18 Da jedenfalls in der Reinform des Positivismus von den als Kern der juristischen Me-
thode verstandenen Kanones nur die sprachliche bzw. grammatische sowie die systematische 
Auslegung verblieben, hatten über den Normtext hinausgehende Umstände an Bedeutung ver-
loren, Grimm, in: Kirste (Hrsg.), Interdisziplinarität, 2016, S. 21, 24 f.

19 Seit v. Jhering, Der Zweck im Recht, 1877/1883 – und mit Verzögerung auch im öffent-
lichen Recht – ist anerkannt, dass auch der Normzweck (subjektiv als Intention des Gesetz-
gebers oder objektiv als Funktion der Norm) als Sinnelement der Norm gilt, vgl. Grimm, in: 
Kirste (Hrsg.), Interdisziplinarität, 2016, S. 21, 26. Damit sind Dimensionen des Rechts auf-
gerufen, die sich durch bloße textliche Arbeit nicht erfassen lassen. Hierzu zuletzt eingehend 
Wischmeyer, Zwecke, 2015, S. 99 ff.

20 Ein zunehmendes Gewicht von Folgenerwägungen in der verwaltungsgerichtlichen Ent-
scheidungspraxis sieht Rubel, in: Reimer (Hrsg.), Juristische Methodenlehre aus dem Geist 
der Praxis?, 2016, S. 91, 103. Auch in der Rechtsprechung des BVerfG ist eine Folgenberück-
sichtigung seit längerem üblich, Grimm, in: Kirste (Hrsg.), Interdisziplinarität, 2016, S. 21, 28 f.

21 Tendenziell dagegen etwa Pawlowski, Methodenlehre, 31999, Rn. 688; keine Erwäh-
nung als Auslegungskriterium finden Folgenbewertungen bei Larenz/Canaris, Methodenlehre, 
31995, S. 141 ff. (mit Ausnahme der Verfassungsrechtsprechung sowie gerichtlicher „Grundsatz-
entscheidungen“, ebd. S. 184 f.). Dafür indes etwa Hoffmann-Riem, ZfRS 38 (2018), S. 20 ff.; 
für die Anwendung „regulatorischen Privatrechts“ befürwortet von Hellgardt, Regulierung 
und Privatrecht, 2016, S. 652 ff.

22 Vgl. Grimm, in: Kirste (Hrsg.), Interdisziplinarität, 2016, S. 21, 29.
23 So etwa Kirste, in: Kirste (Hrsg.), Interdisziplinarität, 2016, S. 35, 44 („Bedeutung des 

geltenden Rechts“). Für eine für unterschiedliche Zugriffe und Fragestellungen offene Rechts-
wissenschaft auch Lepsius, in: Kirchhof/Magen/Schneider (Hrsg.), Was weiß Dogmatik?, 
2012, S. 39, 48 f.; Eifert, ebd. S. 81, 87.
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die traditionell normative Rechtswissenschaft stärker wirklichkeits-, problemlö-
sungs- und zweckorientiert auszurichten. Ausdruck findet dies insbesondere in 
der Debatte um die „Neue Verwaltungsrechtswissenschaft“ und ihre Steuerungs-
perspektive.24 Diese begreift (Verwaltungs-)Recht nicht allein als ein Kontroll-
programm, sondern auch als ein auf die Bewirkung bestimmter Folgen gerich-
tetes (Steuerungs-)Programm.25 Obwohl die Reformdebatte (wohl) überwiegend 
im öffentlichen Recht geführt wird, gibt es vergleichbare Ansätze auch im straf-
rechtlichen26 und zivilrechtlichen27 Schrifttum.28 Die Einnahme einer solchen 
Steuerungsperspektive bedeutet, dass die Rechtswissenschaft Wissen insbeson-
dere über die Folgendimension des Rechts benötigt und insoweit auf entspre-
chende Erkenntnisse aus den Nachbarwissenschaften zurückgreifen muss; sie 
ist daher zwangsläufig auf disziplinenübergreifenden Austausch angewiesen.29

2. Standortbestimmung: Plurales Rechtswissenschaftsverständnis

Die Fragen nach der Interdisziplinarität stellen sich mithin abhängig vom eige-
nen disziplinären Standpunkt. Zur Vermeidung von Missverständnissen scheint 
es daher geboten, zumindest eine kurze Standortbestimmung vorzunehmen. 
Die vorliegende Arbeit begreift „Rechtswissenschaft“ in einem pluralen Sinne, 

24 Grundlegend Schuppert, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Schuppert (Hrsg.), Re-
form des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 1993, S. 65 ff.; programmatisch zusammengefasst 
von Voßkuhle, in: GrVwR I, 22012, § 1; zur Debatte siehe etwa Franzius, DV 39 (2006), 
S. 335 ff.; umfassend Schaefer, Die Umgestaltung des Verwaltungsrechts, 2016; zuletzt auch 
Fehling, in: Burgi u. a. (Hrsg.), Zur Lage der Verwaltungsrechtswissenschaft, 2017, S. 65 ff. 
Eine kritische und detaillierte Aufarbeitung speziell der Rezeption des Steuerungskonzepts 
unternimmt Treiber, KJ 40 (2007), S. 328 ff.; ders., KJ 41 (2008), S. 48 ff.

25 Vgl. Franzius, DV 39 (2006), S. 335, 336.
26 Dort fordert etwa Engelhart, RW 4 (2013), S. 208, 213 ff. (unter expliziter Anknüpfung 

an die Debatte im öffentlichen Recht) eine Entwicklung hin zu einer stärker interdisziplinär 
ausgerichteten und methodisch pluralen „Neuen Strafrechtswissenschaft“; kritisch ob der 
Idee einer solchen interdisziplinären „Sanktionsrechtswissenschaft“ Saliger, in: Hilgendorf/
Schulze-Fielitz (Hrsg.), Selbstreflexion, 22021, S. 119, 132 f. Zu den Möglichkeiten und Gren-
zen einer interdisziplinären Ausrichtung der Strafrechtswissenschaft siehe auch die Beiträge in 
Bock/Harrendorf/Ladiges (Hrsg.), Strafrecht als interdisziplinäre Wissenschaft, 2015.

27 Siehe insb. (unter Anknüpfung auch an die „Neue Verwaltungsrechtswissenschaft“) Hell-
gardt, Regulierung und Privatrecht, 2016, passim, der zwischen regulatorischem und nicht-re-
gulatorischem Privatrecht differenziert; zuvor untersuchte schon Poelzig, Normdurchsetzung, 
2012, inwieweit Privatrecht auch Steuerungsinstrument ist; zur dahinterstehenden Debatte um 
„Verhaltenssteuerung als Privatrechtsfunktion“ siehe Wagner, AcP 206 (2006), S. 352, 422 ff.

28 Als fachsäulenübergreifende „Klammer“ kann dabei die Frage gelten, inwieweit Ver-
haltenssteuerung ein legitimes Regelungsziel sein kann oder ob hierdurch eine „Korruption“ 
des jeweiligen Rechtsgebiets droht; vgl. insoweit die parallele Darstellung der Diskurse bei 
Wagner, AcP 206 (2006), S. 352, 355 ff.

29 Siehe etwa Voßkuhle, in: GrVwR I, 22012, § 1, Rn. 37. Zur Frage, inwieweit es sich dabei 
immer schon um „Interdisziplinarität“ handelt, siehe oben Fn. 7.
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sieht sie also grundsätzlich offen für unterschiedliche theoretische und metho-
dische Zugänge.30 Ein Stück weit wird dies bereits durch die explorative Natur 
der Arbeit (siehe unten III. 2.) nahegelegt. Dahinter steht jedoch auch die Über-
zeugung, dass sich Recht in seiner zentralen Funktion als ein sozialer Ord-
nungs- und Konfliktlösungsmechanismus nur multiperspektivisch erfassen lässt 
und gerade eine insoweit umfassend informierte Rechtswissenschaft Beiträge 
zu dessen Weiterentwicklung leisten kann.31 Als multiperspektivische Disziplin 
kann sie Recht nicht nur als Normsystem, sondern auch als ein soziales Phäno-
men betrachten und hierfür auf Erkenntnisse, Methoden und Theorieangebote 
anderer Disziplinen zurückgreifen. Entsprechend sind als rechtswissenschaft-
liche Erkenntnisinteressen nicht nur solche anerkannt, die unmittelbar auf die 
Erkenntnis, Ordnung und Fortschreibung des Rechts zielen.

Damit ist – dies sei ausdrücklich betont – nicht gesagt, dass jeder Einsicht 
über das Recht auch Bedeutung im Hinblick auf dessen Inhalt und Geltung zu-
kommt. Insoweit lässt sich differenzieren zwischen den Erkenntniszielen Rechts-
verständnis einerseits und Rechtserkenntnis andererseits. Rechtsverständnis zielt 
dabei zunächst auf eine rein positive (im Sinne von wertungsfreie) Erklärung 
der Entstehung, Entwicklung und Wirkung rechtlicher Phänomene. Darüber 
hinaus können auch wertende Aussagen über das Recht getätigt werden, etwa 
wenn rechtliche Regelungen im Zuge einer ökonomischen Analyse hinsichtlich 
der Effizienz der durch sie bewirkten Ressourcenallokation untersucht werden. 
Rechtsverständnis kann insoweit also auch normative Erkenntnisinteressen ver-
folgen. Hierbei wird jedoch nicht der Anspruch erhoben, dass solche Aussagen 
auch nach den Regeln der Rechtsordnung normative Relevanz haben. Rechts-
erkenntnis zielt demgegenüber darauf, aus einer juristischen Binnenperspektive 
Aussagen über die Geltung und den Inhalt des Rechts zu formulieren. Diese 
Differenzierung zwischen Rechtsverständnis und Rechtserkenntnis erhebt frei-
lich nicht den Anspruch, die Erkenntnisinteressen und -ziele rechtswissenschaft-
lichen Arbeitens umfassend und abschließend zu erfassen. Mit ihrer Hilfe lassen 
sich jedoch einige Fragen, die im Zuge interdisziplinären Arbeitens aufgeworfen 
werden, strukturieren.

30 So etwa auch Kuntz, AcP 219 (2019), S. 254, 298; siehe ferner oben Fn. 9.
31 So auch (auf Grundlage eines weiten Verständnisses rechtsdogmatischen Arbeitens) 

Kirste, in: Kirste (Hrsg.), Interdisziplinarität, 2016, S. 35, 41, 60; vgl. (für die Verwaltungs-
rechtswissenschaft) auch Franzius, DV 39 (2006), S. 335, 335. Gewissermaßen spiegelbildlich 
hierzu sind Rufe nach einer Auflösung innerdisziplinärer Grenzen; vgl. etwa Hoffmann-Riem, 
JZ 62 (2007), S. 645, 651, wonach sich Phänomene wie der Gewährleistungsstaat aus Sicht nur 
einer Fachsäule nicht erfassen ließen.
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II. Speziell: Die Rezeption nachbarwissenschaftlicher Theorie

Disziplinenübergreifender Austausch kann dabei auf mehrere Arten und auf un-
terschiedlichen Ebenen stattfinden. Weniger als dem Austausch einzelner fach-
licher Erkenntnisse32 oder der Anwendung nachbarwissenschaftlicher Metho-
den gilt das Interesse dieser Arbeit dem interdisziplinären Austausch auf einer 
begrifflichen und theoretischen Ebene.33 Auf dieser Ebene sind Erkenntnisse 
nachbarwissenschaftlicher Forschung bereits in mehr oder minder komplexerer 
Form synthetisiert. Ungeachtet aller Debatten ist die Rezeption nachbarwissen-
schaftlicher Begriffe, Theorien, Modelle oder Konzepte der Rechtswissenschaft 
keineswegs fremd. So wird im rechtshistorischen Schrifttum schon länger auf 
Evolutionstheorien zurückgegriffen, um rechtliche Entwicklungen zu beschrei-
ben und zu erklären.34 Im rechtssoziologischen Schrifttum wird unter anderem 
die Systemtheorie stark rezipiert.35 Im Zuge der ökonomischen Analyse und 
ökonomischer Theorien des Rechts wird auf die dortigen Theorien und Modelle 
zurückgegriffen.36 Die Rezeption des politikwissenschaftlichen Steuerungskon-
zepts ist ein Kernanliegen der bereits erwähnten „Neuen Verwaltungsrechtswis-
senschaft“,37 die auch darüber hinaus den Wert nicht nur intra-, sondern auch in-
terdisziplinärer „Verbund-“ oder „Schlüsselbegriffe“ betont.38 Jüngere „Trends“ 
theoretischer Interdisziplinarität sind die Rezeption von Komplexitäts-39 und 

32 Nach allgemeinem wissenschaftstheoretischem Verständnis handelt es sich dabei freilich 
noch nicht um „Interdisziplinarität“, siehe oben Fn. 7.

33 Freilich ist diese Differenzierung holzschnittartig, da sich nicht stets zwischen Theorie, 
Methode und Empirie trennen lässt, sondern diese jeweils aufeinander bezogen sind.

34 Siehe zur Rezeption im anglo-amerikanischen Rechtskreis Elliott, Columbia Law Rev. 85 
(1985), S. 38 ff.; Hovenkamp, Tex. Law Rev. 64 (1985), S. 645 ff.; insb. zur neueren deutschen 
Rezeption Abegg, in: Buckel/Christensen/Fischer-Lescano (Hrsg.), Neue Theorien des Rechts, 
22009, S. 401 ff.; im größeren Zusammenhang interdisziplinären Austauschs hierzu Zumban-
sen/Calliess, in: Zumbansen/Calliess (Hrsg.), Law, Economics and Evolutionary Theory, 
2011, S. 1 ff.

35 Hierzu Möller, in: Buckel/Christensen/Fischer-Lescano (Hrsg.), Neue Theorien des 
Rechts, 32020, S. 47 ff. mit Schwerpunkt auf die grundlegenden Arbeiten von Luhmann und 
Teubner.

36 Horst, in: Buckel/Christensen/Fischer-Lescano (Hrsg.), Neue Theorien des Rechts, 
32020, S. 301 ff.; siehe etwa Eidenmüller, Effizienz, 42015; van Aaken, „Rational Choice“, 
2003.

37 Siehe oben Fn. 24.
38 Siehe etwa Voßkuhle, in: GrVwR I, 22012, § 1, Rn. 40 ff. Vgl. hierzu auch unten Kapi-

tel 15 IV.
39 Zum Stand der rechtswissenschaftlichen Komplexitätsforschung Ruhl/Katz/Bommarito, 

Science 355 (2017), S. 1377 f.; Beckedorf, Komplexität des Rechts, 2021, S. 54 ff.; siehe etwa 
Murray/Webb/Wheatley (Hrsg.), Complexity Theory and Law, 2018; Ruhl/Salzman, Georget. 
Law J. 91 (2003), S. 757 ff. (hierzu näher unten Kapitel 6 II. 2.); im deutschsprachigen Raum 
neben Beckedorf insb. Zollner, Komplexität und Recht, 2014.
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Stichwortverzeichnis

Abstimmungsgebot  199
Abstraktion  288
Abwägungsfehlerlehre  216
Abwägungsgebot  216, 237
Abwägungsspielraum  115
Adaptive Erwartungen  28, 43, 57, 169
Agglomerationseffekte  32
Akteursebene siehe Handlungsebene
Allgemeines Verwaltungsrecht  

siehe Verwaltungsrecht
Allgemeine Rechtsgrundsätze  244
Allokationseffizienz siehe Effizienz
Amtscharisma siehe Amtsethos
Amtsethos  126, 144, 191
Anpassungseffizienz siehe Effizienz
Arbeitskampfrecht  218, 228, 276
Assistententagung  100
Aufopferung  227, 236, 244
Auslegung  6, 86, 140, 216, 228
Auslegungsspielraum  113

Beförderung  146
Begründungsebene  129
Begründungslast  129, 143, 192, 232, 242
Bereicherungsrecht  238
Berliner Modell  53
Beurteilungskontrolle  252
Beurteilungsspielraum  115
Beurteilungswesen  146
Bounded change  172, 251, 263, 270
Bounded rationality  39, 128
Bundeskartellamt  199
Bundesnetzagentur  199, 252

Cluster  44
Common Law  93, 281
Conceptual stretching  290
Constitutional moments  68

Corporate contracts  98
Critical juncture  54, 68

Deduktive Begriffsbildung  228, 238
Divergenzvorlage siehe Vorlage
Dogmatik siehe Rechtsdogmatik
Drittwirkung  252

Effizienz  30, 47, 49, 74, 81 ff.
Einheit der Rechtsordnung  226, 262
Enteignungsdogmatik  253
Entlastungsfunktion  221, 236, 241, 262 f.
Entscheidungsebene  129
Entscheidungsentlastung  157, 231, 263
Entscheidungsprogramm  129, 132, 192, 

194
Entscheidungsspielraum  112, 184
Entwicklungspfad  12, 68 f., 77, 90, 288
Erledigungsdruck  145, 148
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